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§ 878 ABGB 3. Moglichkeit und
Erlaubtheit

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 878.

Was geradezu unmoglich ist, kann nicht Gegenstand eines gultigen Vertrages werden. Ist Mogliches und Unmdgliches
zugleich bedungen, so bleibt der Vertrag in ersterem Teile giltig, wenn anders aus dem Vertrage nicht hervorgeht, dal3
kein Punkt von dem anderen abgesondert werden konne. Wer bei Abschlielfung des Vertrages die Unmoglichkeit
kannte oder kennen mufite, hat dem anderen Teile, falls von diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden zu ersetzen, den

er durch das Vertrauen auf die Gliltigkeit des Vertrages erlitten hat.

In Kraft seit 01.01.1917 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/878
file:///

	§ 878 ABGB 3. Möglichkeit und Erlaubtheit
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


